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Vorwort.
Was ich im folgenden biete ist, wie der Titel besagt, nichts als 

eine juristische Abhandlung. Aber die Begrenzung meines Versuchs 
habe ich in einem nichtjuristischen Gedanken gefunden. Ich gehe 
einem strafrechtlichen Begriffe, dem des Unzüchtigen, nach, soweit 
er für die Kunst — die Dichtkunst wie die bildende Kunst — In
teresse hat. Ich habe mir also meine Aufgabe als Nichtjurist aus
gesucht, und sie als Jurist behandelt. Das erstere habe ich getan, 
weil mich nicht sowohl das Wesen des Unzüchtigen, sondern die 
Frage interessierte, ob und wieweit die Kunst durch diesen straf
rechtlichen Begriff eingeschränkt wird, ein Interesse, das ich mit 
vielen gemeinsam habe, die wie ich die Kunst lieben und ohne sie 
nicht leben möchten. Diese Frage kann nur der Rechtskundige be
handeln, denn nur er hat den festen Boden, den die Rechtswissenschaft 
der Gesetzesanwendung bietet, unter den Füßen. Er würde ihn 
aber sofort verlieren, wenn er sich von seiner Wissenschaft, „den 
festen Wurzeln seiner Kraft", entfernte und sich in Gebiete begäbe, 
wo er Laie oder Dilettant ist, die Gebiete der Kunstwissenschaft 
oder der Ästhetik. Ich habe mir ein abschreckendes Beispiel genommen 
an jenem Urteil des Seine-Tribunals vom 7. Februar 1857 über 
Flauberts „Madame Bovary", das in seiner Begründung den Satz 
enthält „La mission de la litt^rature doit etre d’omer et de Werter 
l’esprit etc.“. Mag das Pariser Gericht die Aufgabe der Literatur 
richtig oder falsch beurteilt haben — die Aufgabe der Recht
sprechung hat es jedenfalls verkannt. Darum habe ich mich 
bemüht, nur das auszuführen, was mit jeder Auffassung vom 
Wesen und Zweck der Kunst vereinbar ist.

Wenn ich also auch nur als Jurist das Wort nehme, so bringt 
es doch die nichtjuristische Begrenzung meiner Aufgabe mit sich, 
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daß ich nicht nur für Juristen schreibe, sondern für alle, die mit mir 
dasselbe Interesse an der Kunst haben. Ich war daher nach Kräften 
bemüht, gemeinverständlich zu schreiben, und habe vieles rein 
Juristische in die Anmerkungen verwiesen, die ich, um den nicht
juristischen Leser nicht zu stören, am Schlüsse zusammengestellt 
habe. Einiges, was für Rechtskundige als bekannt voraus
zusetzen wäre, habe ich dagegen im Text behandelt, und ich bitte 
daher meine Fachgenossen,, solche Stellen, die sie ja sofort heraus
finden werden, zu überschlagen.

Meine Begrenzung gibt zugleich die Rechtfertigung meiner 
Arbeit. Denn wenn auch vieles, was sie berührt, schon früher be
handelt worden ist, zum Teil in hervorragenden Schriften, so fehlt 
es doch an einer eingehenden Bearbeitung des Verhältnisses der 
Kunst, und zwar der gesamten Bild- und Dichtkunst, zum gesetzlichen 
Begriffe des Unzüchtigen. Die bisherige Literatur hierüber befaßt 
sich entweder nur mit Schriftwerken, dann aber mit solchen von 
aller, auch wissenschaftlicher Art, oder sie behandelt ein beschränktes 
Thema im Gebiete der gesamten Kunst. So dürfte denn auch meine 
Arbeit ihre Daseinsberechtigung haben, um so mehr, als die Fragen, 
die sie behandelt, ein weites räumliches und zeitliches Gebiet um
fassen. Denn nicht nur in Deutschland, auch in vielen fremden 
Ländern kennt die Strafgesetzgebung den Begriff des Unzüchtigen, 
und nicht nur in unserm geltenden Strafgesetzbuch hat er seinen 
Platz, sondern er wird, soweit menschliche Voraussicht reicht, auch 
noch in dessen Nachfolgern sich wiederfinden.

Nun noch ein kurzes Wort über den Erfolg meiner Bemühung. 
Wenn ich oben gesagt habe, daß mich meine Liebe für die Kunst 
zu meiner Arbeit bestimmt habe, so wird vielleicht mancher, nachdem 
er das Buch gelesen, meinen, das habe er daraus nicht merken können, 
denn es nehme sich mindestens so sehr der Sittlichkeit, vor allem 
des Schamgefühls, an wie der Kunst. Ich würde darin keinen Vor
wurf sehn. Wir Richter sind ja gewöhnt, die Partei, der wir mit 
unserm Fühlen näher stehn — nehmen wir als Beispiel einen Amts
richter, der vom Justizfiskus verllagt ist —, unwillkürlich mit be
sonders strenger Gerechtigkeit zu behandeln, um uns nur ja nicht 
den Selbstvorwurf machen zu können, wir seien in unserm Urteil 
durch Sympathie und Antipathie bestimmt worden. Da wir aber
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auch nur Menschen sind, so kommt es da leicht, daß gerade die Partei, 
auf deren Seite unsere Sympathie ist, dabei etwas zu ungünstig 
fortkommt. So ist mein Streben gewesen, da, wo das Interesse 
der Kunst mit dem der Sittlichkeit zusammenstößt, volle Unpartei
lichkeit walten zu lassen, aber es mag sein, daß, gerade weil mich 
die Teilnahme an der Kunst zu meiner Arbeit bestimmt hat, ich 
sie etwas zu ungünstig behandelt habe, um nur ja nicht parteiisch 
für sie zu sein. Allah weiß es besser! Viel aber kann es gewiß nicht 
sein, und ich kann nur wünschen, diese kleine Abweichung meiner 
Wage wäre der schwerste Mangel meiner Arbeit.

Berlin-Wilmersdorf, im September 1909.

Der Verfasser.
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Kapitel 1.

Runst und Strafgesetz.

In einem Briefe vom 20. Juni 1796 nennt es Goethe „die 
alte, halbwahre Philisterleier, daß die Künste das Sittengesetz aner
kennen und sich ihm unterordnen sollen", und fährt fort: „Das erste 
haben sie immer getan, und müssen es tun, weil ihre Gesetze so gut 
als das Sittengesetz aus der Vernunft entspringen, täten sie aber 
das zweite, so wären sie verloren " Damit verwirft der große 
Mensch und Künstler die Meinung, daß die Kunst dem Sittlichen 
dienen soll; er billigt es aber, daß sie darin ihre Schranke 
findet, und erklärt sogar, das habe die Kunst immer getan. Und 
doch ist die Kunst oft genug in Zwiespalt geraten mit dem Sittlich
keitsgefühl weiter Kreise der Volks- und Zeitgenossen. Sogar mit 
dem Strafgesetz kommt sie nicht selten in Berührung. Ist das nun 
eine Anmaßung des Strafgesetzes? Eine Grenzüberschreitung? 
Oder ist das, worum es sich da handelt, keine wahre Kunst mehr 
in einem höheren Sinne? Die letzte Frage maßen wir uns nicht an 
zu beantworten: das mag ein Goethe tun oder wer sonst auf einem 
gleich hohen Richterstuhle sitzt. Doch ist die Berührung von Kunst 
und Strafgesetz an sich bedeutsam genug, um eine Untersuchung zu 
rechtfertigen, die sich auf die rechtlichen Gesichtspunkte beschränkt. 
Das ist es, was wir im folgenden versuchen wollen. Dabei werden 
wir auch unsre erste Frage berühren, ob das Strafgesetz in das Bereich 
der Kunst hinübergreifen darf.

Die strafrechtliche Bestimmung, der die Kunst am leichtesten ins 
Gehege kommt, ist der § 184 Nr. 1 unseres Reichsstrafgesetzbuchs. 
Dieser lautet:

Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis 
zu eintausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft,
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wer unzüchtige Schriften, Abbildungen oder Darstellungen feilhält, 
verkauft, verteilt, an Orten, welche dem Publikum zugänglich sind, 
ausstellt oder anschlägt oder sonst verbreitet, sie zum Zwecke der 
Verbreitung herstellt oder zu demselben Zwecke vorrätig hält, 
ankündigt oder anpreist.

Auf den ersten Blick wird mancher kaum verstehen, was denn 
die Kunst mit diesem Gesetz zu tun habe, denn — so denkt man — 
es betrifft doch wohl nur obszöne Schriften und Bilder, und das 
seien doch keine Werke der Kunst. Aber die Ansichten darüber, was 
die Sitte dem Künstler erlaubt, sind verschieden, und die Erfahrung 
lehrt, daß Schriften und Abbildungen, denen niemand ihren Cha
rakter als Kunstwerk bestritten hat, vor Gericht gezogen worden sind, 
weil sie den § 184 Nr. 1 StGB, verletzen solltenT). Daher hat die 
Dichtkunst wie die bildende Kunst ein großes Interesse an dieser 
Gesetzesvorschrift und ihrer Auslegung. Allerdings wird ja nicht 
der U r h e b e r der Bilder und Schriften als solcher bestraft, sondern 
nur die Verbreiter, Verkäufer, Aussteller usw. Aber abgesehen 
davon, daß er gelegentlich wegen Anstiftung zu dem betreffenden 
Vergehen bestraft werden kann, ist es natürlich für den Urheber, 
den Künstler oder Schriftsteller, von größter Bedeutung, ob das 
Strafgesetz den Verkauf, die Ausstellung u. dgl. seines Werkes ver
hindert oder nicht.

Nun sind die Dicht- und Bildkunst nicht die einzigen Künste, 
deren Pfade von dem strafrechtlichen Begriff des Unzüchtigen ge
kreuzt werden können. Auch die Schauspiel-, die Tanzkunst, die 
sonstigen Vortragskünste können in diese Lage geraten. Mein dann 
kommt nicht unser § 184, sondern § 183 StGB, in Frage, der unzüch
tige Handlungen unter Strafe stellt, vorausgesetzt, daß dadurch 
öffentlich ein Ärgernis gegeben wird. Hiermit wollen wir uns aber 
nicht befassen, und das aus zwei Gründen. Erstens machen sich 
hier vielfach ganz andre rechtliche Gesichtspunkte für die Straf
barkeit geltend, und zweitens ist die Frage, wann die Darbietungen 
dieser Künste unter den Begriff des Unzüchtigen und damit unter 
das Strafgesetz fallen, von nur geringem praktischen Interesse. 
Es besteht nämlich für Theateraufführungen wohl überall eine Zensur, 
so daß die Polizei solche Darbietungen, die ihr anstößig erscheinen, 
verhindern kann2). Daher kommt es hier so selten zu strafbaren
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Handlungen, die die Gerichte beschäftigen könnten. Anderseits 
beschränkt sich das Untersagungsrecht der Polizei keineswegs auf 
unzüchtige Vorstellungen, so daß dieser Begriff auch für die 
Berechtigung des Verbotes keine Bedeutung hak. Wir befassen 
uns daher nur mit den Künsten, deren Werke im § 184 StGB, 
erwähnt werden; das sind erstens die Dichtkunst und zweitens die 
bildenden Künste. Letztere, von denen natürlich die Baukunst nicht 
in Frage kommt, will ich unter der Bezeichnung „Bildkunst" 
zusammenfassen. Und den § 184 Nr. 1 StGB., der uns fast aus- 
schließlich beschäftigen wird, totfl ich fortan kurz „unser Gesetz" oder 
„§ 184" nennen.

Doch auch dieses unser Gesetz will ich nicht in seinem vollen 
Umfange erörtern, sondern mich auf das Wichtigste beschränken, auf 
die Untersuchung des Begriffes des Unzüchtigen im Sinne des § 184 
Nr. 1, soweit er das Interesse der Kunst berührt. Die andern im 
§ 184 vorkommenden Begriffe behandle ich nur, wenn und soweit 
dies zur Beleuchtung des Begriffes des Unzüchtigen erforderlich ist3). 
In demselben Sinne werde ich auch am Schlüsse genötigt sein, 
mich kurz mit dem § 184a StGB, zu befassen.

Kapitel 2. 

§J84 im System des Strafgesetzbuches. — Schriften, 
Abbildungen und Darstellungen.

Da der § 184 einen Teil unseres Reichsstrafgesetzbuches bildet, 
so wird es das Verständnis seines Inhaltes fördern, ihn kurz im 
Zusammenhänge dieses Gesetzes zu betrachten.

Er ist eingeordnet in Teil 2, Abschn. 13 des StGB., der über
schrieben ist: Verbrechen und Vergehen wider die Sittlichkeit. Damit 
sind solche Straftaten gemeint, die sich gegen die sittliche Ordnung 
des Geschlechtslebens richten. Sie zerfallen in zwei Hauptgmppen: 
Die eine hat es unmittelbar mit dem Geschlechtstrieb, seiner Er
regung und Befriedigung zu tun, entweder mit dem des Täters,
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der in unerlaubter Weise seinem Triebe nachgeht, oder mit dem 
einer bestimmten andern Person, deren Trieb er reizt. Dahin 
gehört z. B. der Mßbrauch von Kindem. Die zweite Gruppe wirkt 
mehr mittelbar auf das Geschlechtsleben ein; es kommt hier nicht 
darauf an, ob der Geschlechtstrieb des Täters oder auch einer be
stimmten andern Person beteiligt ist. Dabei lassen sich wieder zwei 
Untergruppen unterscheiden. Die eine steht der ersten Hauptgruppe 
näher: sie umfaßt Handlungen, die auf bestimmte Art den außer
ehelichen Geschlechtsverkehr fördem, dessen Ausdehnung unerwünscht 
ist, also z. B. Kuppelei oder Ankündigung, die zu unzüchtigem Gebrauch 
bestimmt sind. Die zweite Untergruppe wirkt noch mittelbarer auf 
das Geschlechtsleben ein; diese Straftaten richten sich gegen das 
geschlechtliche Schamgefühl. Es handelt sich dabei hauptsächlich 
um zwei uns bereits bekannten Vorschriften, nämlich um § 183, 
der unzüchtige Handlungen, und § 184 Nr. 1 und 2, der unzüchtige 
Schriften, Abbildungen und Darstellungen betrifft. Die Strafbarkeit 
in diesen zwei Paragraphen ist aber verschieden geregelt. Die un
züchtigen Handlungen des § 183 müssen, um strafbar zu sein, ö f f e n t - 
l i ch geschehen, und jemand muß tatsächlich daran Ärgernis nehmen. 
Sind sie noch so schamverletzend, sind sie aber zufällig vor lauter 
rohen Menschen begangen worden, die sich daran ergötzen und den 
Täter höchstens aus Rache anzeigen, so bleiben sie straflos. Anders 
bei den Straftaten des § 184; diese brauchen nicht öffentlich zu sein 
und tatsächlich braucht niemand daran Anstoß zu nehmen. Der 
Grund für diese weitere Fassung des § 184 liegt darin, daß Schriften, 
Abbildungen und Darstellungen in der Regel einem größeren, oft 
unübersehbaren Personenkreis zugänglich gemacht werden und daher 
eine viel weitere Wirkung haben als die Handlungen des § 183. 
Letztere sind rein zeitliche Ereignisse wie Gebärden, gesprochene 
Worte, Auffühmngen, deren Wirkung auf die gerade Anwesenden 
beschränkt ist. Dagegen handelt es sich im § 184 um körperliche 
Gegenstände, die meist eine längere Dauer haben und sich nahezu 
unbeschränkt vervielfältigen lassen, so daß sie ihre Wirkung immer 
aufs neue auf weitere Personenmengen und Zeiten ausdehnen 
können *).

Die im § 184 erwähnten Gegenstände, also Schriften, Abbildun
gen und Darstellungen, wollen wir im folgenden unter der Bezeichnung
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„Werke" zusammenfassen. Gemeint sind damit nicht die geistigen 
Erzeugnisse, die in bestimmten Gegenständen verkörpert sind, ohne 
in ihnen auszugehen, auch nicht die Gesamtheit aller dieser Ver
körperungen, sondern die einzelnen Gegenstände, deren jeder das 
Geisteswerk verkörpert. Also soviel Exemplare eines Buches da sind, 
soviel Schriften gibt es, soviel Abzüge einer Photographie gemacht 
werden, soviel Abbildungen im Sinne unseres Gesetzes.

Eine Schrift ist ein körperlicher Gegenstand, der die Worte der 
Sprache durch solche Zeichen verkörpert, die unmittelbar durch 
ihre Form allgemein verständlich sind. Meist werden die Zeichen 
durch den Gesichtssinn wahrgenommen, bisweilen auch durch das 
Gefühl, z. B. die Blindenschrift. Aber Zeichen, die nur für das Gehör 
bestimmt sind, sind keine Schrift, weil sie nicht durch ihre Form 
sprechen. Daher ist ein Notenblatt eine Schrift, denn es kann von 
allen Kundigen ohne weiteres gelesen werden, nicht aber eine Phono
graphenplatte. Ihre Einritzungen haben zwar Formen, aber diese 
sind nicht verständlich; sie werden es erst durch die Erzeugung von 
Lauten, und diese wieder sind ohne Formen verständlich5). Rein 
optische Zeichen, z. B. Abwechslung von Hell und Dunkel, sind 
auch keine Schrift, da hier die Zeichen nicht ein körperlicher Gegen
stand sind, wenn sie auch durch einen solchen hervorgebracht werden. 
Die Verkörperung in einem Gegenstand braucht aber keine dauemde 
zu sein. Sie kann darin bestehen, daß eine Fläche beleuchtet wird, 
daß also darauf die Zeichen durch Licht- und Schattenwirkung ent
stehen, wie bei Projektionsapparaten6). Solche Schriften kann 
man zwar nicht seilhalten, nicht verkaufen oder verteilen, wohl aber 
ausstellen und anschlagen, ankündigen und anpreisen, und es ist ja 
nicht nötig, daß mit einer bestimmten Art von Schrift gerade alle 
im § 184 vorgesehenen Handlungen vorgenommen werden können. 
Ferner ist es eine Schrift, wenn die Zeichen selbst aus körperlichem 
Stoff geformt sind, ohne daß ein besonderer Hintergrund benutzt 
wird. So ist es vielfach bei Reklamen, die nur aus elektrischen Lampen, 
in Buchstabenform angeordnet bestehen. — Den Begriff der Schrift 
im Gegensatz zu den Teilen einer Schrift werden wir später behandeln. 

Abbildungen und Darstellungen gehören zusammen. Die 
ersteren sind eine Unterart der letzteren, so daß es eigentlich heißen 
müßte: Abbildungen und s o n st i g e Darstellungen. Daher bedarf
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es keiner scharfen Abgrenzung des Begriffes der Abbildung. Ver
standen werden darunter offenbar Erzeugnisse der Flächenkunst, die 
bestimmte Gegenstände nachahmen, z. B. Gemälde, Zeichnungen, 
Holzschnitte, Kupferstiche, Bilddrucke, Photographien.

„Darstellung" bedeutet hier nicht die Tätigkeit des Darstellens, 
sondern das stoffliche Erzeugnis, wodurch ein Gegenstand oder Vor
gang dargestellt werden soll. Unsere deutsche Endung „ung" kann 
ja beides bedeuten: die Tätigkeit und das Ergebnis der Tätigkeit ’). 
Zu den Darstellungen gehören also, abgesehen von den Abbildungen, 
die Werke der plastischen Kunst, Modelle, Spielzeuge, Gerätschaften 
usw.8), und ausgeschlossen sind alle Auffühmngen der mimischen 
und Tanzkunst und alle Vorträge, denn das sind Darstellungen nur 
im Sinne von darstellenden Handlungen. Solche Handlungen 
können aber, wie wir schon sahen, zwar unter § 183, nicht aber unter 
§ 184 fallen.

Auch hier braucht die Gestaltung des Stoffes zur Abbildung 
oder sonstigen Darstellung keine dauernde zu sein: es genügt ein 
Kreidebild an der Wand, eine Zeichnung in den Sand, die Pro
jektion eines Bildes oder plastischen Körpers auf eine Fläche, gerade 
wie es bei der Schrift ist. Also stellt auch der Vorführer eines Kine
matographen Abbildungen aus, und die ausgestellte Abbildung ist 
nicht der Film, sondern die Projektion auf dem Lichtschirm •). Sind 
die gezeigten Vorgänge unzüchtiger Natur, so ist die Vorführung 
nicht etwa eine unzüchtige Handlung im Sinne des § 183 •). So 
kann es kommen, daß die Aufführung eines unzüchtigen Tanzes 
nicht bestraft werden kann, weil keiner der Zuschauer — wie das 
nach § 183 Erfordernis der Strafbarkeit ist — daran Ärgernis ge
nommen hat, und die Anzeige nur aus Rache erfolgt ist; daß aber 
unter ganz denselben Umständen eine genaue kinematographische 
Vorführung desselben Tanzes, obgleich sie schwächer wirkt als der 
Tanz selbst, nach § 184 strafbar ist, weil hier nicht verlangt wird, 
daß jemand Ärgemis nimmt. Da indessen kinematographische Bor- 
fühmngen selten dem Gebiet der eigentlichen Kunst angehören, so 
haben sie für unsere Untersuchung kein großes Interesse.
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